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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses
(A/51/618)]

51/83. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und
zur Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/150 vom 23. Dezember 1994 und 50/138 vom
21. Dezember 1995,

sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, in denen sie unter
anderem alle Staaten verurteilt hat, die die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die
Zusammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söldnern zulassen oder dulden, mit
dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befreiungsbewegungen zu kämpfen,
sowie ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, des Wirtschafts-
 und Sozialrats und der Organisation der afrikanischen Einheit,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze betreffend die strikte Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit,
politischen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der Staaten sowie der
Selbstbestimmung der Völker,

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die Aktivitäten von Söldnern für den
Frieden und die Sicherheit in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in kleinen
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Staaten, bedeuten, in denen demokratisch gewählte Regierungen von Söldnern oder durch
internationale kriminelle Aktivitäten von Söldnern gestürzt wurden,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die beträchtlichen Sachschäden und die
negativen Auswirkungen von Söldnerangriffen und kriminellen Aktivitäten von Söldnern auf
die politische Ordnung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

überzeugt, daß es notwendig ist, daß die Mitgliedstaaten die von der Generalver-
sammlung 1989 verabschiedete Internationale Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz,
die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern1 ratifizieren und die internationale
Zusammenarbeit zwischen den Staaten zur Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von
Söldneraktivitäten ausbauen und aufrechterhalten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verhinderung der Ausübung
des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung2 über den Einsatz von Söldnern und Söldnerak-
tivitäten zum Sturz souveräner Regierungen und zur Verletzung der Menschenrechte der
Völker sowie zur Verhinderung der Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung trotz
Resolution 50/138;

2. erklärt erneut, daß der Einsatz von Söldnern sowie ihre Anwerbung, Finanzierung
und Ausbildung allen Staaten ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der Vereinten
Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen;

3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendigen Schritte einzuleiten und
gegenüber der Bedrohung durch Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen
und durch den Erlaß der notwendigen Rechtsvorschriften sicherzustellen, daß ihr Hoh-
eitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle befindliche Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung, die Ausbildung und die
Durchreise von Söldnern zur Planung von Aktivitäten benutzt werden, die auf die Destabilisie-
rung oder den Sturz einer Regierung gerichtet sind oder die territoriale Unversehrtheit und
politische Einheit souveräner Staaten gefährden, die Sezession fördern beziehungsweise
nationale Befreiungsbewegungen bekämpfen, die gegen Kolonialherrschaft und andere Formen
der Fremdherrschaft oder ausländischen Besetzung kämpfen;

4. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die erforderlichen
Maßnahmen im Hinblick auf die Unterzeichnung oder Ratifikation der Internationalen
Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von
Söldnern in Erwägung zu ziehen;

5. richtet die dringende Aufforderung an alle Staaten, mit dem Sonderberichterstatter
bei der Erfüllung seines Auftrags zusammenzuarbeiten;

                                                       

     1Resolution 44/34, Anlage.

     2Siehe A/51/392.
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6. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das Selbstbestimmungsrecht vorrangig
bekanntzumachen und nach Bedarf von Söldneraktivitäten betroffenen Staaten auf
entsprechendes Ersuchen Beratende Dienste zu leisten;

7. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversammlung auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, der seine
Erkenntnisse in bezug auf den Einsatz von Söldnern zur Untergrabung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker enthält.

82. Plenarsitzung
12. Dezember 1996


